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Beschleunigung von 
Plangenehmigungsverfahren
Teilrevision der Verfahrensverordnung

Am 1. Dezember 2013 ist die teilrevidierte Verordnung 
über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische 
Anlagen (VPeA; SR 734.25) in Kraft getreten. Sie bewirkt 
eine Beschleunigung der Verfahren. Unbestrittene 
Anlagen können rascher realisiert werden. Für definierte 
Instandhaltungsarbeiten an Anlagen braucht es kein 
Plangenehmigungsverfahren.

Die VPeA regelt das Plangenehmi-
gungsverfahren für die Erstellung und 
Änderung von Hochspannungsanlagen, 
Energieerzeugungsanlagen mit einer 
Leistung von (neu) über 30 kVA, die mit 
einem Verteilnetz verbunden sind, sowie 
von Schwachstromanlagen, soweit diese 
nach Art. 8a Abs. 1 der Schwachstrom-
verordnung (SR 734.1) der Genehmi-
gungspflicht unterstellt sind (vgl. Art. 1 
Abs. 1 VPeA). Die VPeA gilt in vollem 
Umfang auch für die Erstellung und die 
Änderung von Niederspannungsverteil-
netzen, soweit es sich um Anlagen in 
Schutzgebieten nach eidgenössischem 
oder kantonalem Recht handelt (vgl. Art. 
1 Abs. 2 Satz 1 VPeA). 

Die teilrevidierte Verordnung setzt 
verschiedene Massnahmen zur Beschleu-
nigung der Plangenehmigungsverfahren 
um. Dazu gehört unter anderem eine Be-
stimmung, die unter bestimmten Voraus-
setzungen den sofortigen Baubeginn ei-
ner elektrischen Anlage ermöglicht. Eine 
weitere neue Vorschrift regelt die Ab-
grenzung von plangenehmigungspflichti-
gen Änderungen zu reinen Instandhal-
tungsarbeiten an einer Anlage. 

Sofortiger Baubeginn
Es gilt nach wie vor der Grundsatz, 

dass mit dem Bau einer vorlagepflichtigen 
Anlage erst begonnen werden darf, wenn 
die Verfügung über die Genehmigung der 
Pläne in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. 
Art. 10 Abs. 1 VPeA). Wer dieser Vor-
schrift vorsätzlich oder fahrlässig zuwi-
derhandelt, wird gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. 
a und Abs. 2 des Elektrizitätsgesetzes 
(EleG; SR 734.0) mit Busse bis zu 100 000 
Franken (Vorsatz) respektive bis zu 
10 000 Franken (Fahrlässigkeit) bestraft. 

Aufgrund des neuen Art. 10 Abs. 1bis 
VPeA kann jedoch die Genehmigungsbe-
hörde mit der Plangenehmigung den so-
fortigen Baubeginn für die Anlage oder 
für Teile davon gestatten, sofern keine 
unerledigten Einsprachen vorliegen (lit. 
a), keine Einwände betroffener Kantone 
und Fachstellen des Bundes vorliegen (lit. 
b) und mit dem Baubeginn keine irrever-
siblen Veränderungen verbunden sind 
(lit. c). Damit der sofortige Baubeginn 
bewilligt werden kann, müssen diese Vo-
raussetzungen kumulativ erfüllt sein. 

Sinn und Zweck der neuen Bestim-
mung ist die raschere Realisierung einer 
unbestrittenen Anlage. Bewilligt die Ge-
nehmigungsbehörde den sofortigen Bau-
beginn, so braucht die Gesuchstellerin 
nach Eröffnung der Plangenehmigungs-
verfügung die Rechtsmittelfrist von 30 
Tagen nicht mehr abzuwarten, bevor sie 
mit der Ausführung des Bauvorhabens 
beginnt. 

Das Eidgenössische Starkstrominspek-
torat ESTI als Genehmigungsbehörde 
prüft in jedem einzelnen Fall von Amtes 
wegen, ob die Voraussetzungen für den 
sofortigen Baubeginn erfüllt sind. Fällt die 
Prüfung positiv aus, bewilligt es diesen 
regelmässig. Mit diesem Vorgehen kann 
dem Sinn und Zweck der Bestimmung 
optimal Rechnung getragen werden.

Instandhaltungsarbeiten
Nach Art. 16 Abs. 1 EleG benötigt 

eine Plangenehmigung, wer Starkstrom-
anlagen oder Schwachstromanlagen 
nach Artikel 4 Absatz 3 des Gesetzes er-
stellen oder ändern will. Erfahrungsge-
mäss bereitet die Abgrenzung von plan-
genehmigungspflichtigen Änderungen zu 
reinen Instandhaltungsarbeiten an einer 

Anlage oft Schwierigkeiten. Hier bringt 
der neue Art. 9a VPeA eine Klärung. 
Nach Abs. 1 dieser Bestimmung können 
Instandhaltungsarbeiten an Anlagen 
ohne Plangenehmigungsverfahren durch-
geführt werden, wenn dabei keine beson-
deren Auswirkungen auf die Umwelt zu 
erwarten sind. Gemäss Abs. 2 gelten als 
Instandhaltungsarbeiten sämtliche Ar-
beiten, die dazu dienen, den Betrieb ei-
ner Anlage im genehmigten Umfang si-
cherzustellen, insbesondere: 

■■ der gleichwertige Ersatz von Streben, 
Holzmasten und Überspannungsablei-
tern sowie der Ersatz von Isolatoren 
mit gleicher oder kürzerer Baulänge;

■■ der 1:1-Ersatz von Leiterseilen an 
Freileitungen sowie an Kabeln;

■■ der Austausch von Transformatoren 
gleicher Leistung und Bauart sowie 
der 1:1-Ersatz von Schaltern und 
Schaltanlagen;

■■ das Streichen von Masten im gleichen 
Farbton, die Korrosionsschutz- und 
Sanierungsmassnahmen an Masten, 
Mastsockeln und Mastfundamenten;

■■ Reparaturen an Mastsockeln, an Ge-
bäuden von Unterwerken und Trans-
formatorenstationen, an Fahrwegen 
in Unterwerken sowie an Gerüsten in 
Freiluftschaltanlagen, sofern das Er-
scheinungsbild nicht verändert wird. 

Das Wort «insbesondere» macht deut-
lich, dass diese Aufzählung nicht ab-
schliessend ist. In den übrigen Fällen 
entscheidet das ESTI, ob die geplante 
Arbeit als Instandhaltungsarbeit gilt (vgl. 
Abs. 3). 

Weitere Anpassungen
Die teilrevidierte VPeA enthält wei-

tere Änderungen, auf die nachfolgend 
hingewiesen wird:

■■ Energieerzeugungsanlagen sind neu 
mit einer Leistung von über 30 kVA 
vorlagepflichtig (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. 
b VPeA). Kleinere Anlagen können 
somit ohne elektrotechnische Geneh-
migung erstellt werden.

■■ Der Ablauf des Sachplanverfahrens, 
dem Hochspannungsleitungen mit ei-
ner Nennspannung von 220 kV und 
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höher (50 Hz) unterliegen, wird de-
taillierter geregelt, und die Kriterien 
für den Verzicht auf ein solches Ver-
fahren wurden erweitert (vgl. Art. 1a-d 
VPeA).

■■ In Art. 2 Abs. 1 lit. a VPeA wird der 
Begriff «Eigentümerin» durch den Be-
griff «Betriebsinhaberin» ersetzt. 
Diese Terminologie entspricht Art. 20 
Abs. 1 EleG. Vom Begriff «Betriebsin-
haber» werden unter anderem auch 
Eigentümer und Pächter miterfasst. 

■■ Das Bundesamt für Energie BFE, das 
in den Fällen von Art. 16 Abs. 2 lit. b 
EleG anstelle des ESTI Plangenehmi-
gungsbehörde ist, muss bei strittigen 
Projekten nicht mehr zwingend eine 
Einspracheverhandlung durchführen. 
Eine entsprechende bisherige Bestim-
mung wurde ersatzlos gestrichen. 

■■ Art. 8a VPeA Abs. 1 definiert Fristen, 
die für die Behandlung eines Plange-
nehmigungsgesuchs durch das BFE 
gelten. 

■■ Die Behandlungsfristen für das ESTI 
und das BFE stehen still während der 
Zeit, die benötigt wird für die Ergän-
zung oder die Überarbeitung der Un-
terlagen durch die Gesuchstellerin 
und/oder die Erstellung von Gutach-
ten oder zusätzlichen Berichten (vgl. 
Art. 8 Abs. 2 und Art. 8a Abs. 2 
VPeA).

■■ Benötigt die Gesuchstellerin für die 
Ergänzung der Gesuchsunterlagen, 
die Erarbeitung von Projektvarianten 
oder Verhandlungen mit Behörden 

und Einsprechern mehr als drei Mo-
nate, so wird das Verfahren sistiert, bis 
die Wiederaufnahme verlangt wird 
(Art. 8b VPeA).

Änderung anderer Erlasse
Gleichzeitig mit der VPeA sind andere 

Erlasse geändert worden, die einen Be-
zug zum Plangenehmigungsverfahren für 
elektrische Anlagen haben. Es handelt 
sich um die Verordnung über das Eidge-
nössische Starkstrominspektorat (VO-
ESTI; SR 734.24), die Verordnung über 
das Plangenehmigungsverfahren für Ei-
senbahnanlagen (VPVE; SR 742.142.1) 
sowie die Verordnung über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 
814.011). 

In Art. 8 VO-ESTI, der die Gebühren 
für die Genehmigung von Planvorlagen 
regelt, wurde in den Absätzen 1 und 4 
der Begriff «Anlagewert» durch den kor-
rekten Begriff «Erstellungskosten» er-
setzt. In Abs. 7 wurde die Grundlage 
dafür geschaffen, dass das ESTI für Plan-
genehmigungsgesuche, die abgewiesen 
oder wegen Gegenstandslosigkeit abge-
schrieben werden, eine Gebühr erheben 
kann, die sich nach dem Aufwand des 
Inspektorats bemisst. 

Aufgrund des geänderten Art. 1 Abs. 
1 VPVE muss bei SBB-Leitungen kein 
Sachplanverfahren mehr durchgeführt 
werden. Die notwendige räumliche Ko-
ordination für solche Leitungen erfolgt 
im Rahmen des Sachplans Verkehr, Teil 
Infrastruktur Schiene (SIS).

In Art. 12b Abs. 2 UVPV wurde die 
Frist, innert welcher das Bundesamt für 
Umwelt BAFU im Plangenehmigungsver-
fahren nach Eingang der kantonalen 
Stellungnahme seine Beurteilung zum 
Vorlageprojekt abgeben muss, von zwei 
auf einen Monat verkürzt. Betroffen sind 
Vorhaben für Hochspannungs-Freileitun-
gen und –kabel (erdverlegt), die für 220 
kV und höhere Spannungen ausgelegt 
sind (vgl. Ziff. 22.2 Anhang UVPV).

Fazit
Mit der teilrevidierten VPeA können 

unbestrittene Anlagen rascher erstellt 
werden. Dank der Abgrenzung von plan-
genehmigungspflichtigen Änderungen zu 
reinen Instandhaltungsarbeiten an einer 
Anlage können Letztere unbürokratisch 
und schnell umgesetzt werden. Insge-
samt trägt die geänderte Verordnung zu 
einer zeit- und bedarfsgerechten Realisie-
rung von Anlagen bei.

 Dario Marty, Geschäftsführer

Christian Zürcher ist neu im Team der ESTI-Inspektoren

Seit seiner Lehre als Elektromonteur 
war Christian Zürcher für die gleiche Un-
ternehmung tätig, eines der grösseren 
Elektro- und Telematikunternehmen im 
Raum Bern. 

Christian Zürcher verfügt über umfas-
sende und fundierte Fachkenntnisse, ins-
besondere in den Sparten Industrieanla-
gen, Gewerbe- und Verwaltungsbauten, 
aber auch in technisch und organisato-
risch komplexen Spezialanlagen.

Wir freuen uns, Christian Zürcher im 
Team der ESTI-Inspektoren zu haben. 
Die elektrische Sicherheit hat für uns 
oberste Priorität. Unfälle und Schaden-
fälle verhindern – dies sind die Werte, für 
die sich Christian Zürcher und das ge-
samte ESTI-Team einsetzen.

 Dario Marty, Geschäftsführer

Die Rayons sind auf http://www.esti.admin.ch/de/
dienstleistungen_inspektionen_inspektionsgebiete.
htm aufgeführt.

 

Christian Zürcher gehört seit 1. November 2013 
zum Team Inspektionen. Er ist im Rayon 54 
tätig.

Nach Abschluss seiner Lehrzeit sam-
melte Christian Zürcher erste Erfahrun-
gen als Elektromonteur und Bauleiter. 
Berufsbegleitend bildete er sich weiter 
und bestand die Meisterprüfung für 
Elektro-Installateure. Als Chefmonteur/
Projektleiter akquirierte er Aufträge und 
war zuständig für das Erstellen von Of-
ferten und das Bearbeiten von Elektro-
installationsprojekten.

In den letzten zehn Jahren führte 
Christian Zürcher eine Installations-
gruppe mit 15 bis 25 Fachspezialisten 
und Elektromonteuren und verfügte über 
die entsprechende Kostenstellenverant-
wortung. Mit der Disposition von Perso-
nal, Material und technischen Unterla-
gen gewährleistete er eine effiziente Ab-
wicklung der Projekte.


